
LEISTUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

LÄNGERFRISTIGE RESERVIERUNGSVEREINBARUNGEN:
Bei längerfristigen Reservierungen bleibt eine Änderung der Vollpensionskosten, des Tagessatzes ohne Übernachtung und der 
Raummiete vorbehalten. Der Veranstalter wird nach Möglichkeit 3 Monate vor Tagungsbeginn von einer etwaigen Änderung 
unterrichtet. Erfolgt keine Mitteilung, gelten die neuen Sätze als vereinbart.

ÄNDERUNG TEILNEHMER*INNENZAHL/AUSFALLENTSCHÄDIGUNG:
Eine Änderung der Teilnehmer*innenzahl ist spätestens 56 Tage (8 Wochen) vor Beginn der Veranstaltung dem Haus 
mitzuteilen. Nach diesem Zeitpunkt gemeldete Änderungen werden als Abmeldung behandelt, die eine Entschädigungspflicht 
auslösen. 

Je abgemeldete*r/m Teilnehmer*in fällt folgende pauschale Ausfallentschädigung an:

- 25% bei Abmeldung vom 56. – 29. Tag (8 – 4 Wochen) vor Veranstaltungsbeginn
- 50% bei Abmeldung vom 28. – 8. Tag   (4 – 1 Wochen) vor Veranstaltungsbeginn
- 75% bei Abmeldung ab dem 7. Tag        (1 Woche)           vor Veranstaltungsbeginn
Die vorstehenden Prozentsätze bemessen sich nach den für die Dauer des Aufenthalts entstehenden Kosten pro
Teilnehmenden.

RECHNUNGSGRUNDLAGE TEILNEHMER*INNENZAHL:
Gruppenpreise gelten bei einer Mindestaufenthaltsdauer von zwei Übernachtungen und Vollpension. 

Für die Rechnung wird mindestens die Teilnehmer*innenzahl zugrunde gelegt, die bis 3 Tage vor der Veranstaltung gemeldet 
worden sind.

NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE LEISTUNGEN:
Von einzelnen Teilnehmer*innen nicht in Anspruch genommene vereinbarte Leistungen können nicht in Abzug gebracht oder 
erstattet werden.

RECHTE UND PFLICHTEN: 
Rechte und Pflichten, die sich aus der Vereinbarung über die Veranstaltung ergeben, betreffen ausschließlich den Veranstalter 
und das Jugendhaus St. Christophorus, Bad Dürkheim. Zahlungen sind deshalb ausschließlich vom Veranstalter zu erbringen, 
eine Einziehung der Teilnehmer*innengebühren durch das Haus ist nicht möglich. 

SEMINARRÄUME:
Für Veranstaltungen mit Übernachtung stellen wir ihnen einen Seminarraum bis zum Abreisetag um 14.00 Uhr am 
Wochenende, wochentags bis 10.00 Uhr kostenfrei zur Verfügung.  Benötigen Sie die Seminarräume am Abreisetag länger 
erheben wir zusätzlich eine Raummiete von 50% des Listenpreises. 

Gültigkeit ab 01. Juli 2025




